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#ST# Kreisschreiben
des

Bundesrathes an die Regierungen der Kantone des eid-
genössischen Forstgebietes: Zürich, Bern, Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwaiden ob dem Wald, Unterwaiden nid
dem Wald, Glarus, Zug, 'Freiburg, Appenzell A.-Rh.,
Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Graubünden, Tessin,
Waadt und Wallis, betreffend Bundesbeiträge an Bann-
wartenkurse.

(Vom 7. März 1879.)

Getreue, liebe Eidgenossen!

Bezugnehmend auf ' unsern Ihnen seinerzeit mitgetheilten Be-
schluß vom 30. April 1878 über Bundesbeiträge an Bannwarten-
kurse*), bringen wir Ihnen andurch zur Kenntniß, daß wir, ver-
anlaßt durch ein Gesuch von Appenzell A.-Rh., beschlossen haben,
auf eingehende Gesuche hin auch solchen Kantonen Beiträge zu
bewilligen, welche sich bereits an zweimonatlichen, vom Bunde
subventionirten Forstkursen zur Heranbildung von Unterförstern be-
theiligt haben; es müssen dieselben jedoch auf je zirka 6000 Hekt.
wenigstens e i n e n wissenschaftlich gebildeten Förster besizen.

Die Zeit dieser Bannwartenkurse ist im Minimum auf 14 Tage
angesezt; im Uebrigen gelten die im erwähnten Beschluß ent-
haltenen Bestimmungen.

*) Siehe das Kreisschreiben hienach.
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Bekanntlich bestehen diese Bedingungen darin:

1) daß die Anmeldungen um Beiträge, unter Beilage der Kurs-
programme, jeweilen im Laufe des Monats Dezember für da»
darauffolgende Jahr eingereicht werden;

2) daß die Kurse wenigstens 14 Tage dauern und die Schüler-
zahl eines Kurses 20 nicht übersteige ;

3) daß Schlußprüfungen stattfinden und in Würdigung derselben
Bannwartenpatente ausgestellt werden.

Uebrigens benuzen wir den Anlaß, um Sie, getreue, liebe Eid-
genossen, sammt uns in den Schuz des Allmächtigen zu empfehlen.

B e r n , den 7. März 1879.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
Der Bundespräs ident :

Hammer.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schiess.
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